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6. Laufzeit, Kündigung, bisheriges Vertragsverhältnis
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2012 und endet von selbst. Der 
ZVB wird dem Kunden spätestens zwei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
erneut ein schriftliches Vertragsangebot unterbreiten. Bestehende Verträge über 
die Versorgung der betreffenden Kundenanlage mit Erdgas werden mit dem 
Zustandekommen dieses Vertragsverhältnisses einvernehmlich zum genannten 
Lieferbeginn aufgehoben.

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Ergänzend finden die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Anwendung. 
Dieser Vertragstext und die AGB können zusätzlich unter www.zvb-erdgas.de 
abgerufen und in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.

8. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den ZVB zur Vornahme aller Handlungen sowie 
Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit 
einem Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, soweit dem Kunden 
dadurch keine Kosten entstehen. Diese Vollmacht gilt insbesondere für eine 
gegebenenfalls erforderliche Kündigung des bisherigen Gasbezugsvertrages und 
für die Abfrage der Verbrauchsdaten des Kunden aus den vorangegangenen 
Jahren sowie den Abschluss der für eine Belieferung notwendigen Verträge 
mit dem Netzbetreiber. 
Soweit der ZVB mit dem ZVB-Netzbetrieb eine vertragliche Regelung treffen 
muss, ist er von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

9. Lastschriftermächtigung
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den ZVB widerruflich, 
Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem Auftragsverhältnis von seinem 
nachfolgend genannten Girokonto im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Kreditinstitut

Kontonummer Bankleitzahl

 Unterschrift des Kontoinhabers

10. Widerrufsbelehrung (gilt nicht für gewerbliche Zwecke)
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider
rufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor dem 
Verbrauch der ersten Kilowattstunde Erdgas auf Grundlage dieses Vertrages, und 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an den Zweckverband Gasfernversorgung Baar, Pforzheimer Straße 1, 78048 
Villingen-Schwenningen.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist für bereits erfolgte 
Lieferungen Wertersatz zu leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung 
erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang.

11. Auftragserteilung
Mit seiner Unterschrift erteilt der Kunde oben stehenden Auftrag und erklärt 
seine Zustimmung zu der einvernehmlichen Aufhebung der die Entnahmestelle 
betreffenden bisherigen Gaslieferverträge:

Ort, Datum  Unterschrift Kunde

	 Ja, ich möchte auch persönlich per Telefon oder E-Mail über Leistungen 
und Produkte des ZVB informiert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden.

1. Kunde	 	Herr 	Frau 	Firma Titel

Name, Vorname, Firma

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon privat Telefon geschäftlich

Fax, E-Mail

Registergericht / Registernummer Steuernummer

2. Entnahmestelle

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Zählernummer Vertragsnummer

Kundennummer Rechnungseinheit

bisheriger Gaslieferant (Name, Anschrift)

Gasverbrauch im Vorjahr (kWh)

3. Rechnungsanschrift (falls abweichend von Ziffer 1)

Name, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

4. Lieferung, Abnahme und Preise
Der Kunde beauftragt den ZVB mit der Lieferung seines gesamten Bedarfs an 
Erdgas. Es wird zu den Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers geliefert. Der 
Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten 
Bedarfs an Erdgas gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben 
genannte Entnahmestelle zu den Preisen des ZVBgas bestpreis.

	 Für einen Aufpreis von 0,44 Cent / kWh brutto (auf den Arbeitspreis des 
ZVBgas bestpreis) entscheidet sich der Kunde für eine Belieferung 
mit 10 % Bioerdgas: ZVBbioerdgas 10 bestpreis (falls gewünscht, bitte 
ankreuzen).

Es gelten jeweils die Preise und Produkteigenschaften der auf Seite 3 und
4 folgenden Preisblätter. 

5. Annahme
Gewünschter Lieferbeginn:

	 Nächstmöglicher Zeitpunkt	
zum (01.MM.JJJJ)

Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch 
den ZVB im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
angenommen ist.
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Auftrag zur Lieferung von Erdgas/Bioerdgas 
	 für den Eigenverbrauch im Haushalt
	 für nicht leistungsgemessene Kunden für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke

Zweckverband Gasfernversorgung Baar  P forzheimer Straße 1  78048 Villingen-Schwenningen
Geschäf tsführer : Ulrich Köngeter  Verbandsvorsitzender : Oberbürgermeister Thorsten Frei, Donaueschingen 
Registergericht : Amtsgericht Freiburg, HRA 602597  Steuernummer 22073 / 00534 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)

1.	 Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse
	 Die Angebotsaufforderung des ZVB in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich 

sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise, die dem jeweils gültigen Preisblatt entnommen werden können. Der 
Vertrag kommt bei Einreichung der Vertragsunterlagen seitens des Kunden durch die Annahme des ZVB zustande. 
Der ZVB bestätigt dem Kunden gegenüber mit separatem Schreiben, dass der Vertrag abgeschlossen wurde. Der 
Vertrag kann nur im Erdgas-Grundversorgungsgebiet des ZVB abgeschlossen werden. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, ob alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen erfolgt sind. 

2.	 Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot
2.1.	 Der ZVB liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die 

Eigentumsgrenze des auf die (ggf. jeweilige) Messstelle bezogenen Netzanschlusses.
2.2.	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Erdgasversorgung ist der ZVB, soweit es sich um 

Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder der Gasanlage gemäß § 13 Nieder
druckanschlussverordnung (NDAV) handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziff. 9.

2.3.	 Der ZVB ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und / oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen 
hat. Das gleiche gilt, wenn der ZVB an der Lieferung, der Erzeugung und/oder dem Bezug von Erdgas aufgrund 
höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem ZVB nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

3.	 Messung / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Anteilige Preisberechnung
3.1.	 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. 

Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messdienstleister, Netzbetreiber, dem ZVB oder auf Verlangen 
des ZVB oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der Kunde kann einer Selbstablesung 
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden, nimmt 
der Kunde die verlangte zumutbare Selbstablesung nicht vor oder zeigen die Messeinrichtungen fehlerhaft an, so 
kann der ZVB und / oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung 
schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.

3.2.	 Der ZVB kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der ZVB berechnet diese unter Berücksichtigung 
des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der 
vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

3.3.	 Zum Ende jedes – vom ZVB festgelegten – Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, 
und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom ZVB eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang 
der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete 
Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet.

3.4.	 Der Kunde kann jederzeit vom ZVB verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtung an seiner Verbrauchsstelle 
gemäß § 40 GasNZV zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 
eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ansprüche sind 
auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum 
seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre, beschränkt.

3.5.	 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises 
tagesgenau. Der für den neuen Arbeitspreis maßgebliche Verbrauch wird zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte ange-
messen zu berücksichtigen. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend 
angepasst werden.

4.	 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
4.1.	 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem vom ZVB 

festgelegten Zeitpunkt fällig. Sie sind ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag, per 
Einzelüberweisung oder Barzahlung zu zahlen.

4.2.	 Bei Zahlungsverzug berechnet der ZVB, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal entsprechend der nachstehenden Ziff. 
13. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Pauschale.

4.3.	 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern 
die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in der Rechnung angegebene 
Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) bleibt unberührt.

4.4.	 Gegen Ansprüche des ZVB kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

4.5.	 Im Übrigen gelten die Tilgungsbestimmungen des § 366 BGB.

5.	 Vorauszahlung 
5.1.	 Der ZVB ist berechtigt, für den Gasverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn 

nach den Umständen des Einzelfalls Grund zur Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens die für einen 
Zeitraum von zwei Liefermonaten durchschnittlich zu leistenden Zahlungen. 

5.2.	 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der ZVB beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorkassensystemen einrichten. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 5.1 keine Vorauszahlung 
leistet, gelten Ziff. 8.2 und 8.3.

6.	 Preise und Preisanpassungen / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
6.1.	 Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem Arbeitspreis gemäß dem Preisblatt zusammen. Er 

beinhaltet den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, das an den Netzbetreiber 
abzuführende Netzzugangsentgelt sowie die Konzessionsabgaben. Die im Preisblatt genannten Bruttopreise 
beinhalten zusätzlich die Erdgassteuer sowie die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. 
Ändern sich diese Steuersätze, so ändern sich die Bruttopreise entsprechend.

6.2.	 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben 
belegt, kann der ZVB hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die 
Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder 
die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten 
beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem 
einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende 
Kostenentlastungen – z.B. der Wegfall einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Ein zusätzlicher Gewinn darf 
mit der Weitergabe nicht erwirtschaftet werden. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden 
Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. § 315 
des BGB bleibt unberührt.

6.3.	 Ziff. 6.2 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem 
Wegfall oder einer Absenkung ist der ZVB zu einer Weitergabe verpflichtet.

6.4.	 Ziff. 6.2 gilt entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss eine 
hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o.ä.) entfällt, soweit diese unmit-
telbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. 

6.5.	 Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über die aktuellen Preise unter  
Tel 07721 40505 und im Internet unter www.zvb-erdgas.de erhalten.

7.	 Änderungen dieser Bedingungen
7.1.	 Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV), 
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV), Entscheidungen der Bundesnetzagentur und des Bundesgerichtshofes). 
Sollten sich diese und / oder die einschlägige Rechtsprechung ändern, ist der ZVB berechtigt, diese Bedingungen 
– mit Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen und / oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzinteresses von Leistung und Gegenleistung und / oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht. Eine Anpassung und / oder 
Ergänzung ist auch zulässig, wenn diese für den Kunden nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist.

7.2.	 Anpassungen dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Der ZVB wird 
dem Kunden die Anpassung nach vorstehendem Absatz spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den 
Vertrag mit einer Frist von einem Monat auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu 
kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird 
der Kunde vom ZVB in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

8.	 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1.	 Der ZVB ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn 

der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen verwendet („Erdgasdiebstahl“).

8.2.	 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100 Euro inklusive Mahn- und Inkassokosten und 
unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziff. 5.1 ist der ZVB ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben 
nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die aus einer streitigen 
Preiserhöhung des ZVB resultieren. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht 
und der Beginn der Unterbrechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung angekündigt. Die Unterbrechung 
unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt, oder der Kunde darlegt, dass die Unterbrechung trotz seines Zahlungsverzuges unverhältnismäßig ist.

8.3.	 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
Kosten werden dem Kunden pauschal entsprechend der nachstehenden Ziff. 13 in Rechnung gestellt. Bei pauschaler 
Berechnung hat der Kunde das Recht nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden oder wesentlich geringer 
sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wieder hergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen 
und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.

8.4.	 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 8.2 wiederholt vorliegen 
und im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

9.	 Haftung
9.1.	 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Erdgasversorgung sind, 

soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). 

9.2.	 Der ZVB wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft 
geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde 
dies wünscht.

9.3.	 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten).

9.4.	 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages 
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher 
Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie 
der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.

10.	 Umzug / Lieferantenwechsel / Rechtsnachfolge
10.1.	 Der Kunde ist verpflichtet, dem ZVB jeden Umzug mit einer Frist von einem Monat nach seinem Umzug unter 

Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
10.2.	Der ZVB wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage 

dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem 
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

10.3.	Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums nur, 
wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. 

10.4.	Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem 
ZVB die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner 
bisherigen Entnahmestelle, für die der ZVB einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Ver-
gütung erlangt, nach den Preisen dieses Vertrag zu vergüten. Die Pflicht des ZVB zur unverzüglichen Abmeldung 
der bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt.

10.5.	Der ZVB ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. 
Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn begründete Zweifel an der technischen oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Dritten bestehen. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung 
über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom ZVB 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

10.6.	Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf 
einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des ZVB nach § 7 EnWG handelt. 

11.	 Datenschutz
	 Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. 

12.	 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
	 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

13.	 Ergänzende Bedingungen
	 Zusätzlich gelten die Ergänzenden Bedingungen des ZVB zur Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV), die 

dem Kunden vor Abschluss des Vertrages ausgehändigt wurden und von denen er Kenntnis genommen hat. 
Änderungen oder Ergänzungen der dort festgelegten Preise und/oder dieser Ergänzenden Bedingungen werden 
jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntmachung durch eine Tageszeitung und Einstellung 
im Internet unter www.zvb-erdgas.de wirksam. Die Bekanntmachung muss mindestens sechs Wochen vor 
der beabsichtigten Änderung erfolgen.

14.	 Schlussbestimmungen
	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt 

der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmungen 
tritt die gesetzliche Bestimmung. Sofern keine gesetzliche Regelung besteht, wird der ZVB die unwirksame bzw. 
undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzen. Entsprechendes 
gilt für eine Lücke im Vertrag.

15.	 Hinweis zur Energiesteuer
	 Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungs-

verordnung: „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich 
bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“



Preisblatt ZVBgas bestpreis 
gültig ab 01.10.2011 – Preisgarantie* bis 30.09.2012

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie 
dem Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet 
eine jährliche Abrechnung der Erdgaslieferung. Jede wei-
tere Abrechnung berechnen wir zusätzlich mit 14,64 Euro 
brutto (12,30 Euro netto). Die Nettopreise beinhalten den 
Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb, Messung 
und Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende 
Netzzugangsentgelt sowie die Konzessionsabgabe. Die 
Bruttopreise beinhalten zusätzlich die Erdgassteuer 
(0,55 Cent / kWh netto) und die Umsatzsteuer (19 %) in der  
jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. 

In der Jahresrechnung wird die Umsatzsteuer auf den 
Endbetrag aus den Nettopreisen inkl. Erdgassteuer hin
zugerechnet. Dadurch sind ger ingfügige Rundungs
differenzen zum obigen Bruttopreis möglich. Es wird die  
Bestabrechnung durchgeführt, d.h. der Gasverbrauch 
wird automatisch nach der für Sie günstigsten Stufe des 
ZVBgas bestpreis abgerechnet. 

*Die Preisgarantie bezieht sich auf die Nettopreise.

Die Preise sind gültig im Erdgas-Grundversorgungsgebiet 
des ZVB.

ZVBgas bestpreis        Grundpreis
        ( Euro / Monat)

      Arbeitspreis 

      (Cent / kWh)

Jahresverbrauch net to brutto net to 1)  brutto

Stufe 1 bis 50.000 kWh 11,85 14,10 4,59 6,12

Stufe 2 bis 165.600 kWh 18,10 21,54 4,44 5,94

Stufe 3 ab 165.601 kWh 25,00 29,75 4,39 5,88
1)	 ohne Erdgassteuer

Bis zu einem max. Jahresverbrauch von 1,5 Mio. Kilowattstunden (kWh):



Preisblatt ZVBbioerdgas10 bestpreis 
gültig ab 01.10.2011 – Preisgarantie* bis 30.09.2012

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie 
dem Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet 
eine jährliche Abrechnung der Erdgaslieferung. Jede wei-
tere Abrechnung berechnen wir zusätzlich mit 14,64 Euro 
brutto (12,30 Euro netto). Die Nettopreise beinhalten den 
Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb, Messung 
und Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende 
Netzzugangsentgelt sowie die Konzessionsabgabe. Die    
Bruttopreise beinhalten zusätzlich die Erdgassteuer 
(0,55 Cent / kWh netto) und die Umsatzsteuer (19 %) in der  
jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. In der Jahres-
rechnung wird die Umsatzsteuer auf den Endbetrag aus den 
Nettopreisen inkl. Erdgassteuer hinzugerechnet. Dadurch 
sind geringfügige Rundungsdifferenzen zum obigen Brutto
preis möglich. 

Es wird die Bestabrechnung durchgeführt, d.h. der 
Gasverbrauch wird automatisch nach der für Sie günstigsten 
Stufe des ZVBbioerdgas10 bestpreis abgerechnet. 
Die Preise sind gültig im Erdgas-Grundversorgungsgebiet  
des ZVB.
Die zu liefernde Gasmenge besteht zu 10 % aus Biogas im 
Sinne des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-
Württemberg und zu 90 % aus fossilem Erdgas. Die 
Gasmenge entspricht dabei zu 10 % im Wärmeäquivalent 
der Menge von an anderer Stelle in das Gasnetz einge-
speistem Biogas über einen Bilanzzeitraum von einem Jahr. 
Der Kunde erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen 
des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg für 
Wohngebäude (§ 4 Abs. 2 EWärmeG BaWü). 

*Die Preisgarantie bezieht sich auf die Nettopreise.

ZVBbioerdgas10 bestpreis        Grundpreis
        ( Euro / Monat)

      Arbeitspreis 

      (Cent / kWh)

Jahresverbrauch net to brutto net to 1)  brutto

Stufe 1 bis 50.000 kWh 11,85 14,10 4,96 6,56

Stufe 2 bis 165.600 kWh 18,10 21,54 4,81 6,38

Stufe 3 ab 165.601 kWh 25,00 29,75 4,76 6,32
1)	 ohne Erdgassteuer

Bis zu einem max. Jahresverbrauch von 1,5 Mio. Kilowattstunden (kWh):



Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 

Gas aus dem Niederdrucknetz vom 26.10.2006 (BGBl. I Nr. 50 S. 2396)
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Teil 1 – Allgemeine Bestimmungen

§ 1 – Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1)	 Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunternehmen 

Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energie
wirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und 
Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung 
nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 
abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 08. November 2006 beendet 
worden sind.

(2)	 Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung 
der Letztverbraucher.

(3)	 Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunternehmen, das nach 
§ 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas 
durchführt.

§ 2 – Vertragsschluss
(1)	 Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise 

zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich 
in Textform zu bestätigen.

(2)	 Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung 
durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich 
in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch 
ein Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit 
einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.

(3)	 Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich 
der Ergänzenden Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren ist der Kunde 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 
Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden können. Der Grundversorgungs-
vertrag oder die Bestätigung des Grundversorgers in Textform sollen eine zusammenhängende 
Aufstellung aller für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere
1.	 Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, 

Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
2.	 Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,
3.	 Gasart, Brennwert und Druck,
4.	 unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, soweit der 

Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,
5.	 Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und
6.	 Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird 

(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse).
	 Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, diese dem 

Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.
(4)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den 

Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen 

den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt 
zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(5)	 Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht werden, 
dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 – Ersatzversorgung
(1)	 Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 

bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 9 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass 
der Grundversorger den Energieverbrauch aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen 
und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2)	 Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns 
und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, 
dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss 
eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 – Versorgung

§ 4 – Bedarfsdeckung
	 Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungs-

gebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen 
ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5 – Art der Versorgung
(1)	 Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart des 

jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der 
Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder 
Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden 
maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den Ergänzenden Bedingungen des Netz-
betreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der Kunde Gas 
entnimmt.

(2)	 Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen 
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den 
beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung 
an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3)	 Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages mit dem 
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist.

§ 6 – Umfang der Grundversorgung
(1)	 Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der 

Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm 
möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen 
Nutzung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen 
Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen 
der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im 
vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt nicht,
1.	 soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen 

vorsehen,
2.	 soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach 

§ 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder

3.	 soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung 
von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich 
ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3)	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers 
nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können.

§ 7 – Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
Mitteilungspflichten

	 Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte 
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 
Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in Ergänzenden 
Bedingungen regeln.

Teil 3 – Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 – Messeinrichtungen
(1)	 Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b des 

Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
(2)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 

Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 
des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht 
bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.



§ 9 – Zutrittsrecht
	 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-

tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 – Vertragsstrafe
(1)	 Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-

tungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine 
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber 
für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte 
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2)	 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

(3)	 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, 
so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen 
geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4 – Abrechnung der Energielieferung

§ 11 – Ablesung
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, 

die er vom Netzbetreiber erhalten hat.
(2)	 Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom 

Kunden abgelesen werden, wenn dies
1.	 zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2.	 anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3.	 bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung 

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm 
nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 
2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3)	 Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räume des Kunden 
nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 
Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe 
gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 – Abrechnung
(1)	 Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, 

die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.
(2)	 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der 

für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte 
angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und 
erlösabhängiger Abgabensätze.

(3)	 Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz  1 eine pauschale 
zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren 
als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 – Abschlagszahlungen
(1)	 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für das nach der 

letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den 
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.

(2)	 Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.

(3)	 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlags-
forderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14 – Vorauszahlungen 
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszah-

lung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 
Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form 
zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2)	 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist 
bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3)	 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 – Sicherheitsleistung
(1)	 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grund-

versorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
(2)	 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

verzinst.
(3)	 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4)	 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann.

§ 16 – Rechnungen und Abschläge
(1)	 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die Forderung 

maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.

(2)	 Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Allgemeinen 
Preise und Bedingungen ist hinzuweisen.

(3)	 Der Grundversorger hat in den Ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen 
anzugeben.

§ 17 – Zahlung, Verzug
(1)	 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens 

jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen 
und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,
1.	 soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder
2.	 sofern	

a)	 der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt 
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und

b)	 der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts 
festgestellt ist.

	 § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2)	 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 

oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3)	 Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 – Berechnungsfehler
(1)	 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 

werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die 
Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so 
ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund 
einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber 
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu 
legen.

(2)	 Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5 – Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 – Unterbrechung der Versorgung
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 
Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2)	 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der 
Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies 
gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grund-
versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.

(3)	 Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen.

(4)	 Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 – Kündigung
(1)	 Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Ka-

lendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 
2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2)	 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestätigen.

(3)	 Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 – Fristlose Kündigung
	 Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos 

zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt 
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6 – Schlussbestimmungen

§ 22 – Gerichtsstand
	 Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der 

Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 – Übergangsregelung
	 Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung 

auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe 
nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.



1.	 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchs-
geräten (zu § 7 GasGVV)
Der Kunde ist verpflichtet, dem Zweckverband Gasfernversorgung 
Baar alle zur Bildung des Grundpreises und des Grund- / Mess
preises erforderlichen Angaben zu machen und jede Änderung der 
Verhältnisse, die eine Veränderung des Leistungs-, Grund- oder 
Messpreises zur Folge haben kann, unverzüglich und unaufge-
fordert mitzuteilen. Zu den erforderlichen Angaben gehören 
insbesondere solche über Art, Anzahl und Anschlusswerte der 
Verbrauchseinrichtungen.

2.	 Ablesung (zu § 11 GasGVV)
Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen dann zur 
Abrechnung, wenn zwischen Ablesetermin und Übermittlung der 
abgelesenen Daten nicht mehr als vier Wochen liegen. 

3.	 Abrechnung und Abschlagszahlungen (zu §§ 12, 13 GasGVV)
Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung werden 
monatliche Abschläge (Teilbeträge) erhoben.
Die Abrechnung des Energieverbrauchs erfolgt einmal jährlich in 
einem zeitlichen Abstand von ca. 12 Monaten. Für jede weitere 
Abrechnung gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EnWG ist eine gesonderte 
Vereinbarung mit dem Zweckverband Gasfernversorgung Baar 
notwendig. Der Grundpreis erhöht sich dementsprechend für 
jede weitere Abrechnung.

4.	 Zahlungsweise (zu § 16 GasGVV)
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise 
auf folgende Weisen zu leisten:

a) Lastschriftverfahren / Einzugsermächtigung
Durch dieses Verfahren ist bei ausreichender Kontodeckung 
garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitster-
minen erfolgen. Die Erteilung einer Einzugsermächtigung an den 
Zweckverband Gasfernversorgung Baar kann schriftlich, per Fax 
oder per E-Mail erfolgen und kann jederzeit widerrufen werden.

b) Überweisung
Überweisungen müssen auf das vom Zweckverband Gasfernver-
sorgung Baar mitgeteilte Konto unter Angabe der Kundennummer 
und Rechnungseinheit erfolgen. Die Überweisung ist rechtzeitig 
erfolgt, wenn der Zahlbetrag auf diesem Konto am Fälligkeits-
termin gutgeschrieben ist.

c) Barzahlung

5.	 Zahlungsverzug (zu § 17 GasGVV)

5.1	Mahnentgelt
Bei Zahlungsverzug des Kunden wird für jede Mahnung berechnet 
(umsatzsteuerfrei):
a)	Mahnentgelt 4 Euro
b)	Gebühr zur Sperrankündigung 8 Euro

5.2	Nachinkasso
Für jeden Inkassogang wird eine Gebühr von 15 Euro berechnet 
(umsatzsteuerfrei).

6.	 Sonstige Bearbeitungskosten
Die Bearbeitungskosten für eine Rücklastschrift betragen 4 Euro 
(umsatzsteuerfrei).

7.	 Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
(zu § 19 GasGVV)
Für die Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
werden dem Kunden in Rechnung gestellt:
a)	die vom Netzbetreiber berechneten Kosten
b)	Aufwandspauschale für die Unterbrechung 12 Euro  
	 (umsatzsteuerfrei)
c)	 Aufwandspauschale für die Wiederherstellung 14,28 Euro 
	 brutto (12 Euro netto).

8.	 Kündigung (zu § 20 GasGVV)
Eine Kündigung des Kunden muss mindestens folgende Angaben 
enthalten:

	 Kundennummer und Rechnungseinheit
	 ggf. neue Rechnungsanschrift
	 Zählernummer
	 ggf. Name und Adresse des Eigentümers / Vermieters 

	 der bisherigen Verbrauchsstelle
	 gewünschter Kündigungstermin

9.	 Hinweis zur Energiesteuer
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 

„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat 
steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie 
sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

Ergänzende Bedingungen des Zweckverband Gasfernversorgung Baar zur Gasgrund-

versorgungsverordnung (GasGVV)

Auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV) gelten für den Zweckverband Gasfernversorgung Baar nachfolgende Ergänzende Bedingungen:


